
Änderungsantrag Nr.
TE151 

Beantragt von
Boris Tourovsky 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Abschnitt B der Bundessatzung im §2 im Absatz 3 
das Wort "Beitrittswilligen" durch "Beitragspflichtigen" zu ersetzen 
sowie das Wort "Bundesvorstand" durch die Worte "Vorstand des für 
dieses Mitglied zuständigen Landesverbands" zu ersetzen, die Worte 
"einen individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder 
ganz auf einen selbigen zu verzichten" durch die Worte "auf einen 
Mitgliedsbeitrag zu verzichten" zu ersetzen sowie das Wort "nur" vor 
"Gültigkeit" ersatzlos zu streichen. 

Sowie folgenden Absatz mit der nächst höheren freien Absatznummer 
anzufügen: 

Übergangsregelung: die Änderungen des Abs. 3 treten zum 01.01.2011 
in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig.

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der 
Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese Person einen 
individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz 
auf einen selbigen zu verzichten. Der Beschluss besitzt nur 
Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

Neue Fassung: 

(3) Auf begründeten Antrag eines Beitragspflichtigen kann der 
Vorstand des für dieses Mitglied zuständigen Landesverbands den 
Beschluss fassen, für diese Person auf einen Mitgliedsbeitrag zu 
verzichten. Der Beschluss besitzt Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

(neu) Übergangsregelung: die Änderungen des Abs. 3 treten zum 
01.01.2011 in Kraft. Dieser Absatz wird am 01.01.2011 ungültig.

• Sollte der reguläre Beitrag, ob er nun bei 36€ bleibt oder etwas 
herunter- bzw. heraufgesetzt wird, für einen Piraten unzumutbar 
hoch sein, ist es zugleich Haarspalterei und ein 
ungerechtfertigter Arbeitsaufwand für Vorstände und 
Schatzmeister, diesem einen individuellen geminderten 
Mitgliedsbeitrag festzusetzen. Die Änderung sieht vor, dass die 
Beitragsminderung einheitlich die Form einer Beitragsbefreiung 
hat. Jedem steht es selbstverständlich frei, im Falle einer 
Beitragsbefreiung einen Teilbeitrag in zumutbarer Höhe der 
Partei als Spende zukommen zu lassen. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:TurBor
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


• Ich verzichte absichtlich auf jegliche Regelungen, die 
Beitragsminderungen in Abhängigkeit von pauschalen Merkmalen wie 
z.B. Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnissen zu setzen. 
Dies folgt aus dem Grundsatz der Datensparsamkeit, aus der 
teilweise mangelnden Aussagekraft sowie der mangelnden 
Nachprüfbarkeit (mit piratig hinnehmbaren Mitteln) solcher 
Merkmale. 

• Der Vorstand des Landesverbands ist die geeignete Ebene, über 
Beitragsstreichungen zu entscheiden, da es einerseits 
ausreichend basisnah ist und einen überschaubaren Arbeitsaufwand 
haben wird (im Gegensatz zum Bundesvorstand), andererseits aber 
weniger für Vetternwirtschaft anfällig ist als die 
untergeordneten Gliederungen. Ein Alternativantrag ist 
Antragsfabrik/Beitragsminderung durch die niedrigste 
Untergliederung zu finden. 

http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_durch_die_niedrigste_Untergliederung
http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Beitragsminderung_durch_die_niedrigste_Untergliederung

